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Landkreis Stade *  21677 Stade 

  
Gemeinde Oederquart 
über SG Nordkehdingen 
Hauptstraße 31 
 
21729 Freiburg/ Elbe 

Naturschutzamt 

Holzstraße 27  

Frau Harms 

Zimmer Nr. 008 

� 04141-12 936 

� 04141-12 945 

� naturschutzamt@landkreis-stade.de 

 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Mein Zeichen (bei Antwort angeben) Datum 

      

      

1.32_Oederquart_WP Oederquart-
Schinkel 

22.10.2015 

 
Naturschutzfachliche Stellungnahme zum B-Plan Nr. ?, „Windpark Oederquart Schinkel“ 
sowie zur Aufhebung des VEP Nr. 1 „Larkenburg“ in der Gemeinde Oederquart 
 
Hier: Frühzeitige Beteiligung nach § 4(1) BauGB 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
aus Naturschutzsicht werden folgende Anregungen und Bedenken im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung geäußert: 
 
1. Die konkrete naturschutzrechtliche Eingriffsregelung ist auf der B-Plan-Ebene im weiteren 

Verfahren fachgerecht und abschließend abzuarbeiten. Es wird darauf hingewiesen, dass es 
sich auch bei den geschotterten Wegen um eine Versiegelung (Teilversiegelung) handelt. 
Notwendige Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen sind 
ausführungsreif darzustellen. Die Eignung der Kompensationsflächen ist nachzuweisen. 
 

2. Eine nachvollziehbare Bilanzierung des Eingriffs und der vorgesehenen Kompensations-
maßnahmen ist als Bestandteil des landschaftspflegerischen Fachbeitrages auf der Ebene des 
B-Planes beizufügen. 
 

3. Die außerhalb des B-Plan-Geltungsbereiches gelegenen Kompensationsflächen sind dauerhaft 
über die Eintragung einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit zu sichern. 
 

4. Für die Abarbeitung der naturschutzfachlichen Belange ist die NLT-Arbeitshilfe „Naturschutz 
und Windenergie“ (Stand: Oktober 2014) zu verwenden. 
 

5. Die speziellen artenschutzrechtlichen Belange sind spätestens auf der Genehmigungsebene 
ausführungsreif und abschließend in einem gesonderten Fachbeitrag zu regeln. Dieses setzt 
aber voraus, dass keine unüberwindbaren artenschutzrechtlichen Hindernisse der Planung auf 
der Bauleitplanebene entgegenstehen. Dieses ist nachvollziehbar anhand der faunistischen 



- 2 - 

 

Erfassungen und Bewertungen sowohl auf F-Plan als auch auf B-Plan-Ebene darzulegen. 
Notwendige artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen sind dabei zu berücksichtigen.  
 

6. Im Zusammenhang mit der Demontage der Altanlagen sollte auch der konkrete Rückbau der 
dazugehörigen Fundamente dargelegt werden. 
 

7. Im weiteren Verfahren sollte die Abführung des Stroms konkretisiert werden: Welches 
Umspannwerk wird in Anspruch genommen? Sind zusätzliche Kabelverlegungen notwendig?  
 

 
 
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. Um eine Durchschrift des Abwägungsergebnisses 
wird gebeten. 
 
 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag 
 
 
 
Harms 



 

Landkreis Cuxhaven, 27470 Cuxhaven 

Ingenieurbüro Prof. Dr. Oldenburg 
Osterende 68 
21734 Oederquart 

VORAB PER EMAIL 

Amt Bauaufsicht und Regionalplanung 
Bauleitplanung und Regionalplanung 
Auskunft erteilt 
Herr Mechnig 
Dienstgebäude 
Vincent-Lübeck-Str. 2, 27474 Cuxhaven 
Zimmer-Nr. 
323 b 
Telefon-Durchwahl 
04721 66-2440 

Ihr Zeichen und Tag Mein Zeichen Datum Telefax-Durchwahl 
Schreiben vom 18.09.2015 63.304 27.10.2015 04721 662470 

E-Mail 
d.mechnig@landkreis-cuxhaven.de 

Stellungnahme zur 5. Änderung des Flächennutzungsplans der Samtgemeinde Nordkehdin-
gen, zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplan �Windpark Oederquart� und 
zur Aufhebung der Satzung zum Vorhaben und Erschließungsplan Nr. 1 �Windpark Larken-
burg� der Gemeinde Oederquart 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu den o.g. Vorhaben nimmt der Landkreis Cuxhaven wie folgt Stellung: 
 
Stellungnahme der Regionalplanung 
Aus Sicht der Regionalplanung bestehen gegenüber den Planungen keine Bedenken. 
 
Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde 
Gegenstand der Prüfung waren die Unterlagen, welche mit Schreiben vom 28.09.2015 übersandt 
wurden:  

- Vorentwurf der Planzeichnung sowie der Begründung mit Umweltbericht zum vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan. 

- Gemeinde Oederquart,  

- Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr._�Windpark Oederquart Schinkel  

- Unterlagen zur 5. FNP - Änderung (Vorlage zum Beteiligungsverfahren nach §4 (1) BauGB 
-Scoping  

 
Auf Grundlage der mir vorliegenden umweltrelevanten Informationen und Untersuchungen gebe ich 
die folgenden Hinweise zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfungen: 
 

· Das Planungsgebiet liegt in einem Abstand von ca. 3 km zur Landkreisgrenze und damit 
bezüglich möglicher Brutvorkommen im LK Cuxhaven außerhalb der Mindestabstände bzw. 
Prüfbereiche der meisten Vogelarten nach NLT (10/2014) bzw. aktueller Abstandsempfeh-
lungen der LAGVSW. Aktuell liegen uns keine Nachweise für darüber hinaus betroffene Brut-
vorkommen sensibler Vogelarten vor. Ich weise jedoch darauf hin, dass es seitens des LK 
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Cuxhaven erhebliche Kenntnisdefizite im Hinblick auf die Brutvögel und die Gastvögel (sowie 
die Zugvögel) gibt, da keine ausreichenden flächendeckenden systematischen Erfassungen 
vorliegen. 

· Ich weise darauf hin, dass nach Untersuchungen der BIOS 2009 (Zusammenstellung und 
Auswertung vorhandener Daten zum regionalen Vogelzug sowie zu tages- bzw. tideperiodi-
schen Interaktionen von Brut- und Rastvögeln im Elbe-Weser-Dreieck, Landkreis Cuxhaven) 
im Umfeld des von der Planung betroffenen Raums mit einem Hauptzugweg für einige Vo-
gelarten bzw. Artengruppen zu rechnen ist. Die betroffenen Arten fliegen danach beim 
Herbstzug aus Richtung Schleswig-Holstein kommend über die Elbe in Richtung Oste und 
dann weiter in südliche Teile des Landkreises Cuxhaven sowie beim Frühjahrszug entspre-
chend in die gegengesetzte Richtung. Eventuelle Betroffenheiten könnten in Bezug auf die 
Schutzgebietszwecke und Ziele umliegender Natura 2000 � Gebiete relevant sein.  
Bei der Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens sind auch die kumulierenden Wirkun-
gen aller Windparkvorhaben sowie weiterer Vorhaben mit erheblichen Betroffenheiten der 
Gast- bzw. Brutvogelpopulationen im Unterelbe-Ostebereich zu berücksichtigen. 

· Untersuchungen zum Landschaftsbild, Konfliktanalyse, Bewertung und Kompensation: Bei 
Betroffenheit des Landkreises Cuxhaven ist die Ermittlung des Kompensationsbedarfs nach 
Landkreisen zu differenzieren. Im Bereich des LK Cuxhaven liegt für die Landschaftsbildbe-
wertung mit Stand März 2013 die Karte �Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Land-
schaft � Charakterisierung und Bewertung des Landschaftsbildes� aus der Fortschreibung 
des Landschaftsrahmenplans vor, die zur Eingriffbilanzierung der Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes durch Windparkplanungen künftig zu verwenden ist.  
Die Karte nach der Methode Köhler und Preiss sowie weitere Informationen zur ihrer Verwen-
dung sind auf den Internetseiten des Landkreises Cuxhaven abrufbar unter  
(http://ikiss.cux.local/index.phtml?La=1&sNavID=1779.140&mNavID=1779.11&ob-
ject=tx|1779.2712.1&sub=0).  

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dominik Mechnig 













 

 

Landkreis Cuxhaven, 27470 Cuxhaven 

Ingenieurbüro Prof. Dr. Oldenburg 

Osterende 68 

21734 Oederquart 

 

Amt Bauaufsicht und Regionalplanung 
Bauleitplanung und Regionalplanung 
Auskunft erteilt 
Herr Mechnig 
Dienstgebäude 
Vincent-Lübeck-Str. 2, 27474 Cuxhaven 
Zimmer-Nr. 
323 b 
Telefon-Durchwahl 
04721 66-2440 

Ihr Zeichen und Tag Mein Zeichen Datum Telefax-Durchwahl 
Ihre Mail vom 27.04.2016 63.304 06.06.2016 04721 662470 

E-Mail 
d.mechnig@landkreis-cuxhaven.de 

Bauleitplanung der SG Nordkehdingen, LK Stade 
Hier: Bebauungsplan Nr.5 �Windpark Oederquart � Schinkel�, sowie 5. Änderung des Flä-
chennutzungsplans im Parallelverfahren, 
Stellungnahme zur Behördenbeteiligung gemäß §4 (2) BauGB 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Beteiligung am o.g. Verfahren. Der Landkreis Cuxhaven nimmt hierzu wie folgt 
Stellung: 
 
Der B-Planbereich befindet sich in einem Abstand von ca. 3 km zur Grenze des Landkreises 
Cuxhaven. Eine erhebliche Betroffenheit der Belange des Landkreises Cuxhaven ist aus natur-
schutzfachlicher und �rechtlicher Sicht auf Grundlage der vorgelegten Unterlagen nicht ableitbar. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 
Mechnig 








